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Merkzettel für Bewertungsansätze
Kategorie Paragraph Auswirkung pot. Werteinfluss

Gutachten
§ 24 (1) Formelle Gutachtenerstellung ab 600.000€ Darlehensbetrag inkl. Vorlasten

§ 28 (2) Für Wertüberprüfungen von Gutachten, die bis zum 7. Oktober 2022 erstellt wurden, gelten weiterhin die Vorgaben der 
"alten" BelWertV 

§ 26 (1) Der Beleihungswert ist längstens jährlich zu überwachen

Sachwert
§ 4 (1) Verwendung von Netto-Baukosten (gleiche Annahmen in Kosten- und Ertragsansätzen in steuerlicher Hinsicht)

--> Auch für Wohngebäude? Gewerbe   
Wohnen    

§ 4 (2) Wertminderung aus Vermietung ist  im Beleihungswert abzuziehen 
§ 4 (2) Abschlag im Sachwert aufgrund der Merkmale des Objekts und der regionalen Marktgegebenheiten unter besonderer 

Berücksichtigung der Nachhaltigkeit 
§ 14 bei RND < 30 Jahre Abzug der (abgezinsten?) Abbruchkosten vom Sachwert 

Vergleichswert
§ 4(2) Vergleichswertermittlung bei EFH und ZFH ist mit aktuellen Vergleichspreisen von 5 vergleichbaren Objekten zu belegen

§ 19 (2) bei EFH und ZFH sowie Wohnungseigentum kann die Ermittlung des Vergleichswerts auch unter Nutzung 
computerunterstützter datenbankbasierter Bewertungsmodelle erfolgen

Ertragswert

§ 12 (4) Mindest-Kapitalisierungszins:
Rendite 30jähriger Bundesanleihe (zum 30. Nov., gem BuGeBl)
 + 3,0% (Wohnen) bzw. + 4,0% (Gewerbe), 
in einer Spannweite von 3,5% - 5,5% (W) bzw. 4,5% - 6,5% (G)



§12 (5) Mindest-Kapitalisierung kann bei Premium-Objekten aus den Bereichen Wohnen, Handel, Büro sowie Lager und Logistik 
um höchstens 0,5 %  unterschritten werden 

Anlage 3 Aufschlag auf den Kapitalisierungszins für Gewerbeobjekte:
Warenhäuser, Selbstbedienungs- und Fachmärkte, Hotels, Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime, 
landwirtschaftlich genutzte Objekte, Verbrauchermärkte, Einkaufszentren, Freizeitimmobilien, Parkhäuser, Tankstellen 
sowie Lager- und Logistikimmobilien: +0,5% 

Produktionsimmobilien: +1,0 %



§ 11 (2) Mindestansatz BWK (Instandh. + Verwaltung + MAW) 15%
(ModRisk separat) 

Anlage 1 Mindestansätze für Bewirtschaftungskosten:
Verwaltungskosten:  Wohnungsbau und Stellplätze nach ImmoWertV
                                            Gewerbliche Objekte 1 % des RohE
Instandhaltung:   Basis Herstellungskosten pro m² Wohn- oder Nutzfläche          
                                            Wohngeb. und gewerbl. Geb. (mittlerer Standard):    0,5%
                                            Büro-, Handels- u.a. gewerbl. Objekte (hochwertig):  0,4%
                                            Lager-, Produktions- u.a. "einfache" gew. Objekte sowie SB-Verbrauchermärkte:  0,8%
Modernisierungsrisiko: Basis Rohertrag
                                            Wegfall des Mindestansatzes für "kein ModRisk" heißt (lt. BaFin) nicht, dass in jedem
                                            Fall ModRisk angesetzt werden muss
                                            gering: größere Bürogeb., Wohn-, BGH, einfacher EH:  0,2%
                                            mittel: (Stadt-)Hotels, höherwertiger EH, Freizeitimmobilien mit einfachem Standard: 
                                            0,5%
                                            hoch: ReHa, Kliniken, Freizeitimmobilien mit höheremStandard, hochwertigeHotels 
                                            und EH:  0,75%





Anlage 2 Restnutzungsdauer: 
Verkürzung der RND für Warenhäuser und Einkaufszentren auf 40 Jahre

Besonderheiten

§ 4 (4) Zustandsbeleihungswert = 
Bodenwert + anteiliger Sachwert bzw. anteiliger Ertragswert der baulichen Anlage
ggf.  besonderer Nachhaltigkeitsabschlag, der die Verkäuflichkeit des noch nicht fertiggestellten Objekts berücksichtigt




§13 (1) Liquidationsverfahren bei negativem Reinertrag: 
der um die Abbruchkosten verminderte Bodenwert ist vom Zeitpunkt, an dem das Grundstück unbebaut zur Verfügung 
stünde, auf den Wertermittlungsstichtag abzuzinsen



§ 13 (2) RND < 30 Jahre:
- Kapitalisierung des Bodenwerts auf RND (wie bisher) oder
- Abzug (abgezinster?) Abbruchkosten der baul. Anlagen vom Ertragswert



§ 18 entfällt: Zuschläge für positive Objekteinflüsse in den BoG nicht mehr möglich 
Begründung der Ansätze

§ 5 (3) "Wesentliche Objektdaten, Bewertungsparameter und getroffene Annahmen sind nachvollziehbar darzulegen und zu 
begründen" (inkl. ESG-Kriterien)

§ 3 (2) Zeitreihen für die (maßgeblichen) Wertparameter werden verpflichtend;
"Der betrachtete Zeitraum ist zu benennen und seine Angemessenheit nachvollziehbar darzulegen"




